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Die Genossenschaft als Wirtschaftsmodell
• Zusammenschluss von natürlichen und/oder juristischen 

Personen mit dem Ziel der Förderung der Mitglieder 
(früher: Genossen) durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb, 
§ 1 GenG

• Genossenschaftswesen zählt zum Immateriellen Weltkulturerbe 
der UNESCO

• Wohnungsbaugenossenschaften als klassisches Modell zur 
Linderung von Wohnungsnot und zur Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum
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Zweck und Gegenstand der Kommunalen 
Wohnungsbaugenossenschaft

• Zweck: Förderung der Mitglieder durch die Schaffung und
Verwaltung von gutem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum
auf dem gesamten Gemeindegebiet von Nordkirchen!

=> Schaffung von preisgünstigem, aber nicht öffentlich
geförderten Wohnraum

• Gegenstand: Bauen und Vermieten von Doppelhaushälften
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Mitgliederstruktur

• Mind. drei Mitglieder, § 4 GenG

• Mitgliederstruktur der Kommunalen Wohnungsbaugenossenschaft 
für Nordkirchen 

=> Gemeinde Nordkirchen

=> Pyramis Immobilien Entwicklungs GmbH, Münster

=> Mieter der Immobilien

• Festlegung der Aufnahmekriterien für die Mieter in der 
Genossenschaftssatzung
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Innenverfassung/Organstruktur I
• Drei Organe: Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung

• Vorstand: Mind. zwei Personen, die von der 
Generalversammlung gewählt werden, § 24 Abs. 2 GenG

• Aufsichtsrat: Mind. drei Personen, die von der 
Generalversammlung gewählt werden, § 36 Abs. 1 GenG

• Generalversammlung: Jedes Mitglied hat nur eine Stimme, 
§ 43 Abs. 3 S. 1 GenG, also unabhängig davon, wie die 
Mitgliedschaft zustande gekommen ist.
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Innenverfassung/Organstruktur II
• Grds. werden in der Generalversammlung alle Beschlüsse mit 

einfacher Stimmenmehrheit gefasst. In der 
Genossenschaftssatzung kann Abweichendes geregelt werden, 
§ 43 Abs. 2 S. 1 GenG.

• Daher kann die Satzung so ausgestaltet werden, dass 
Beschlussfassungen über Satzungsänderungen und 
grundlegende Maßnahmen nur einstimmig erfolgen können, 
§ 16 Abs. 2 S. 2 GenG.
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Genossenschaftsanteil
• Der Genossenschaftsanteil ist der Betrag, bis zu welchem sich 

die einzelnen Mitglieder mit Einlagen an der Genossenschaft 
beteiligen können. Dieser muss in der Satzung bestimmt 
werden, § 7 Nr. 1 GenG.

• Eine Genossenschaftsanteil sollte minimal das Doppelte einer 
ortsüblichen Mietkaution und maximal 10.000,- Euro betragen.

• Die Gemeinde Nordkirchen zeichnet mehrere 
Genossenschaftsanteile. Hierzu bringt die Gemeinde im Wege 
des Aktivtausches kommunale Grundstücke ein.
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Mindestkapital/Haftungsbegrenzung
• Anders als bei der GmbH ist bei der Genossenschaft kein 

Mindestkapital nötig.

• Haftung nur auf das Vermögen der Genossenschaft, § 2 GenG.

• Nachschusspflichten in der Insolvenz sind in der Satzung 
ausgeschlossen.
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Gründungsschritte
• Erstellung einer Satzung

• Gründungsversammlung

• Antrag an Prüfungsverband zu Aufnahme

• Erstellung der Gründungsgutachten durch den Prüfungsverband

• Eintragung in das Genossenschaftsregister

• Vertrag zwischen der Genossenschaft und Gemeinde / Pyramis
zur Regelung der gegenseitigen Verpflichtungen
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Wohnobjekte
• Zielgruppe: Junge Familien, „Rückkehrer“ nach Nordkirchen

• Die von der Genossenschaft errichteten Doppelhaushälften 
werden zu einem Mietzins zu 660,- Euro 
(ca. 120 qm Wohnfläche mit Mietzins von 5,50 Euro/qm) 
zzgl. Nebenkosten vermietet.  
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Lage: Große Feld III 
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